IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Klagebefugnis für Feststellung der AfA-Bemessungsgrundlage 



	
1. Wohnungseigentümergemeinschaft ist im Verfahren über die einheitliche und gesonderte Feststellung der Bemessungsgrundlage für Sonderabschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz und für die Absetzungen für Abnutzung nicht klagebefugt.

2.  Das FG kann die Zulassung der Revision wirksam auf die Zulässigkeit der Klage beschränken. 


	BFH, Urteil v. 25.06.2009 – IX R 56/08 
AO § 180 Abs. 2; EStG § 7 Abs. 4; FördG § 1 Abs. 1 S. 1, 2, § 3 S. 2 Nr. 3; VO zu § 180 Abs. 2 AO § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, § 6 Abs. 3, 4, § 7 Abs. 1
DStR 2009, 2371


Problem/Sachverhalt

Die Mitglieder einer Wohnungseigentümer-gemeinschaft kauften ein sanierungs-bedürftiges Mehrfamilienhaus für                        DM 440.000,00. Nachdem das Objekt in Wohn- und Teileigentum aufgeteilt wurde, wurde es von der Veräußerin saniert. Die Aufteilung der Sanierungskosten in Altbausubstand und Grund und Boden und die Frage der Sonderabschreibung war Gegenstand der sog. einheitlich und gesonderten Feststellung (gem. § 180 Abs. 2 AO). Gegen die Festsetzung der Beklagten legten die Gemeinschafter Einspruch gegen die Aufteilung des Kaufpreises ein. 
Die Klage wurde dann durch die Wohnungseigentümergemeinschaft erhoben, vertreten durch die an ihr beteiligten Gemeinschafter. Die Klage hatte Erfolg. hiergegen richtet sich die Revision des Finanzamts, die vorträgt, dass die Klage unzulässig sei. Die Eigentümergemeinschaft seit nicht rechtsfähig, sie sei deshalb nicht klagebefugt. 
Entscheidung

Ohne Erfolg. Der BFH folgt zunächst der Auffassung der Beklagten, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft im vorliegenden Falle nicht klagebefugt sei. Der Senat ließ offen, ob sie beteiligtenfähig ist. Da die als Klägerin auftretende Wohnungs-eigentümergemeinschaft jedenfalls nicht klagebefugt sei, seien es jedoch alle Gemeinschafter (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 FGO), gegen die der Feststellungsbescheid ergangen ist und denen er im Streitfall auch einzeln bekannt gegeben wurde. Da im Streitfall sämtliche Eigentümer als gesetzliche Vertreter der Wohnungseigentümer aufgetreten seien, seien diese Streitgenossen (i.S.v. § 59 FGO i.V.m. § 59 ZPO) und folglich auch klagebefugt. 
Praxishinweis

Der Entscheidung ist nicht zu folgen, da die Wohnungseigentümergemeinschaft unbestritten für den Fall Umatz- und Lohnsteuer Steuersubjekt ist, ist sie auch klagebefugt. Allein die Klagebefugnis davon abhängig zu machen, ob die Wohnungseigentümer durch die hier streitigen Feststellungen betroffen sind, ist grundsätzlich richtig. Unrichtig ist jedoch, dies davon abhängig zu machen, ob die festgestellte Bemessungsgrundlage allein das Gemeinschaftseigentum betrifft oder nicht. Dies einzugrenzen, weil vor allem das Sondereigentum den größten Anteil des Sanierungsaufwand betraf, ist unrichtig. Es kommt nicht darauf an, ob etwas einen größeren Anteil enthält oder nicht, sondern allein darauf, ob das Gemeinschaftseigentum auch betroffen ist. Nach der zivilrechtlichen Rechtsprechung kann im übrigen jederzeit die Gemeinschaft Dinge an sich ziehen, was auch konkludent erfolgen kann (BGH, IBR 2007, 318). Deshalb ist die Entscheidung abzulehnen. 
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